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Aldi, Lidl & Co. in der Schweiz: Fällt jetzt die Hochpreisinsel?

Von Rudolf Strahm, Preisüberwacher

Mit Paukenschlag hat Aldi die Eroberung des schweizerischen Konsumgütermarktes angekündigt und damit die schweizerische Detailhandelsszene und die Wirtschaftspresse aufgeweckt. Eine solche Marktankündigung mit grossem Getöse widersprach zwar dem üblichen Kommunikationskonzept des Aldi-Stammhauses in Deutschland, wo der Discount-Riese aus Prinzip nur das absolute Mindestmass an Kommunikation pflegt, um die Konkurrenz nicht zu provozieren und um die interne Führungskomplexität einfacher zu gestalten.
 Im Gegensatz zu diesem Prinzip der Diskretion hatte die Schweizer Aldi-Leitung recht grossspurige Ankündigungen in die Business-Welt gesetzt, entsprechend hohe Erwartungen geschaffen und die Konkurrenz wirksam alarmiert. 


Werden Aldi, Lidl und Co. die Detailhandelslandschaft der Schweiz umkrempeln und das Hochpreisniveau zum Verschwinden bringen ? Unser Befund sei gleich vorweg zusammengefasst: Wir glauben, dass die Effizienzverbesserungen und Preiseffekte bei den Herausgeforderten des Detailhandels insgesamt mehr Wirkung auslösen werden, als Aldi selber in den ersten Jahren in der Volkswirtschaft wird direkt bewirken können! Man könnte von einer „disziplinierenden Vorwirkung“ des Wettbewerbs bei den Anderen sprechen. Das hohe Konsumgüterpreisniveau des Hochpreislandes Schweiz wird sich, unsere zentrale zweite These, nicht einfach durch den Wettbewerb korrigieren, sondern erst durch die Veränderungen der (gesetzlichen und wettbewerbspolitischen) Rahmenbedingungen der schweizerischen Marktordnung.
Hochpreisland – die volkswirtschaftliche Dimension

Aufgrund mehrer empirischer Untersuchungen lässt sich sagen, dass wir heute für die Importgüter, die auf den schweizerischen Konsumgütermarkt gelangen, mindestens 20 bis 30 Prozent mehr bezahlen, als  in den benachbarten Ländern für die identischen Produkte bezahlt wird. 
. Diese Preisüberhöhung lässt sich nicht einfach durch höhere Löhne und Mieten im Detailhandel erklären, sondern sie ist bedingt durch die Marktordnung und die Rahmenbedingungen der Importe. Deshalb legen wir aufgrund unserer Erfahrungswerte – wir erhalten und bearbeiten in der eidgenössischen Preisüberwachung rund tausend Preisbeschwerden pro Jahr – ein starkes Gewicht auf diese institutionellen Preistreiber-Faktoren. 
Die Schweiz importierte im Jahre 2004 Waren für 132 Milliarden Franken, wovon 55 Milliarden Franken Konsumgüter, 35 Milliarden Investitionsgüter, der Rest in Form von Halbfabrikaten, Rohstoffen und Energieträgern. Das Preisniveau dieser Importe ist, neben dem allgemeinen, hohen internen Preis- und Lohnniveau (das bei internationalen Preisvergleichen auch durch den Wechselkurs gegeben ist) entscheidend für das Hochpreisland. Es hat auch eine volkswirtschaftliche Dimension: Bei den Exporten werden die schweizerischen Lieferanten auf Gedeih und Verderb auf das EU-Preisniveau hinuntergedrückt (wo sie teurer sind, müssen sie auch besser sein), während die Importe rund ein Fünftel teurer sind als das EU-Preisniveau. Dieser „Preis-Gap“ verschlechtert die realen Austauschverhältnisse und ist nach unserer Einschätzung einer der wichtigsten wachstumsbehindernden Faktoren im Inland.
Das Beklagen des allgemeinen höheren Lohn- und Preisniveaus der Schweiz gegenüber anderen Ländern macht unseres Erachtens keinen Sinn, wenn bei der Analyse nicht das Wechselkursverhältnis und eine makroökonomische Betrachtung des Produktivitätsniveaus einbezogen wird. (Auf die Problematik der Terms of trade gehen wir raumeshalber nicht ein.
 Es ist aber festzuhalten, dass das Terms-of-trade-Konzept bloss einen intertemporalen Vergleich aufzeigt, hingegen nichts darüber aussagt, ob und wie die Importpreise gegenüber den Preisen gleicher Güter im Ausland überhöht sind.) Hingegen scheint uns die nähere Betrachtung des „Importpreis-Gaps“ wichtig und entscheidend für das Entscheiden in der Marktordnungs- und Wettbewerbspolitik.

Preiswirkung von Aldi,Lidl und Co in der Gesamtwirtschaft bescheiden
Wir glauben, dass nicht Aldi und Lidl die Hochpreis-Bastion Schweiz allein zu schleifen vermögen, sondern dass die Veränderung der Rahmenbedingungen, insbesondere die Marktordnungen beim Import und bei der Warenbeschaffung im Detailhandel, für die Entwicklung des Preisniveaus entscheidend sein werden. 
Hierzu einige Fakten zur Marktordnung, die diese Einschätzung belegen.

Aldi, Lidl & Co. vermögen mit ihrem Angebotssortiment nur einen relativ kleinen Teil der Verbrauchsausgaben der Haushalte abzudecken; es werden weniger als 10 % sein. Aufgrund der Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE 2002) des Bundesamtes für Statistik sieht die Ausgabenstruktur eines schweizerischen Durchschnittshaushalts wie folgt aus:

Ausgabenstruktur Durchschnittshaushalt
Durchschnittshaushalt, Ausgaben 2002 
7867 Fr. pro Monat

Anzahl Personen pro Haushalt 
2.43

Anteil an den Totalausgaben :
Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 
8.4 %

Für Alkoholische Getränke und Tabak 
1.3 %

Für Wohnungseinrichtung/ laufende Haushaltführung 
3.0 %

Total Konsumausgaben 
62.2 %

Total Transferausgaben (Versicherungen, Steuern, etc.) 
37.8 %

Die Nahrungsmittel machen also bloss 8.4 % der Haushaltausgaben aus, alle Lebensmittel und Non-Food-Haushaltprodukte zusammen 12.7 % der Haushaltausgaben. Im Warenkorb des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) betragen die Anteile für Nahrungs- und Genussmittel 11.7 % und für alle Haushaltprodukte 18.1 %.
 Selbstverständlich vermögen die 700 bis 1500 von Aldi angebotenen Artikel nur einen Teil der Konsumgüterpalette dieser drei Güterkategorien abzudecken und zu beeinflussen. Wir schätzen das maximale Beeinflussungs-Potenzial auf 5 % der Haushaltausgaben und maximal 7 % Anteil am LIK-Warenkorb.

Die bisherigen Detailhandelsanbieter teilen unter sich den Gesamtwarenkorb der Lebensmittel (rund 40 Milliarden Kaufsumme pro Jahr) und die Non-Food-Haushaltartikel (für Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel, Hygiene-Produkte) wie folgt auf
:

Marktanteile der Detailhandelsanbieter

Migros 
36.0 %

Coop 
30.3 %

Andere 
33.7 %


Wovon
Manor 
7.0 %


Denner 
4.1 %


Primo/ Vis-à-Vis
3.1 %


Carrefour
2.5 %


Volg
2.5 %


Pick Pay
2.4 %


Globus
1.8 %


Spar
1.0 %

Selbst wenn Aldi und Lidl in der Schweiz den doppelten Umsatzwert wie der Denner-Konzern erzielen könnten, lägen sie grössenordnungsmässig bei einem Zehntel des Detailhandelsvolumens. Auch insofern ist deren direkte Marktwirkung als begrenzt einzuschätzen, zumal sie in einen Detailhandelsmarkt eindringen, der in ihrem Sortimentsbereich kaum noch Wachstum aufweist. 
Die blosse Ankündigung des Markteindringens der deutschen Hard-Discounter hat indes bei den Grossverteilern der Schweiz zur Verstärkung der Tiefpreissegmente in ihrem Angebotssortiment geführt (Migros: M-Budget; Coop: Prix Garantie). Die beiden Grossen haben allein im Jahr 2004  rund 6000 Arbeitsstellen abgebaut und damit gewiss einen Produktivitätssprung realisiert. Auch wenn die beiden Grossverteiler ihren gemeinsamen Marktanteil von heute zwei Dritteln nicht halten können, ist doch die These einleuchtend: Aldi, Lidl & Co. werden durch ihre Verkäufe das Preisniveau volkswirtschaftlich nicht direkt stark beeinflussen können. Vielmehr werden sie durch ihre preisorientierte Marketingstrategie eine indirekte, disziplinierende Wirkung im Hochpreisland Schweiz ausüben.

Bei Migros betragen die gesamten Personalkosten heute 22.5 % des Umsatzes, bei Coop 18.5 %. Aldi Süd (Deutschland) jedoch rechnet mit 4.5 % und Lidl mit 5.0 % Personalkostenanteil.
 Die deutschen Hard-Discounter können also durch ihre schlanke Betriebsstruktur und durch einfachere Logistik-Abläufe einiges einsparen. Doch die entscheidende, gewichtigste strategische Variable liegt wohl beim Preisniveau auf der Beschaffungsseite und beim Einkaufskostenmanagement. Deshalb gehen wir der Frage nach, wie in der Schweiz die Beschaffungsseite gestaltet ist und wie sie sich in der Preisdynamik entwickeln kann. 

Hochpreisland Schweiz – eine Ursachenanalyse
Für die Beurteilung des Preisniveaus im Detailhandel ist relevant, wie die Marktordnung und die Preisdiskriminierung bei den importierten Konsumgütern aussieht (wie erwähnt, haben diese ein Volumen von 55 Milliarden Franken, Jahr 2004). Wir analysieren im folgenden 5 Mechanismen der Hochpreispolitik bei Detailhandelsgütern:

1. Nahrung- und Genussmittel

Die Schweiz ist ein Hochpreisland besonders im Nahrungsmittelbereich. Dies ist politisch so gewollt, der Agrarprotektionismus ist vom Gesetzgeber abgesichert. 2004 importierte die Schweiz für 6.2 Milliarden Franken Nahrungs- und Genussmittel. Gäbe sich hier eine Chance für tiefere Preise?

Es ist eine Illusion, zu meinen, die deutschen Hard-Discounter könnten bei den hiesigen Agrarprodukten und Frischprodukten rasch zu Preisbrechern werden. Denn das Importregime für Agrarprodukte und all jene Nahrungsmittel, welche auch in der inländischen Landwirtschaft hergestellt werden, ist durch die Agrarmarktordnung und durch Importzölle (resp. Zollkontingente) vorbestimmt. Grob ausgedrückt, werden Agrarprodukte aus dem Ausland durch Importzölle vom EU-Preisniveau auf das Produzentenpreisniveau in der Schweiz verteuert. Dies gilt vor allem für Produkte wie Milch und verarbeitete Milcherzeugnisse (ab 2007 nicht mehr für Käse), für Fleisch, Getreide und Getreideprodukte, Gemüse, Kartoffeln und Inlandfrüchte, ebenso für Futtermittel. Klassische Tropenprodukte jedoch, Südfrüchte, exotisches Gemüse und Gewürze, sind demgegenüber von Importzöllen weitgehend ausgenommen.

Frischprodukte wie Gemüse, Kartoffeln, Salat, Cerealien, Milchverarbeitungsprodukte (ohne Käse) werden also auch seitens der Hard-Discounter beim Import auf das schweizerische Niveau verteuert oder direkt im Inland bei der schweizerischen Landwirtschaft beschafft werden müssen. Damit eröffnen sich u. U. den schweizerischen Landwirten neue Chancen einer Diversifizierung der Lieferkanäle neben den beiden Grossverteilern und den klassischen Ablieferstrukuren (Landi, Fenaco, etc.). Hingegen bestehen wenig Chancen für massive Preisabschläge. Selbst importierte, verarbeitete Nahrungsmittel (z. B. Biscuits, Brote, Getreide- und Milchprodukte) werden entsprechend ihrem Anteil an Landwirtschaftserzeugnissen beim  Import durch Agrarzölle auf das schweizerische Preisniveau verteuert (Schoggigesetz). Chancen einer Preissenkung bestehen erst im Rahmen der nächsten WTO-Handelsliberalisierungsrunde, welche weitere Zollsenkungen im Agrarbereich vorsieht.

2. Vertikalbindungen als Preistreiber

Der schweizerische Importhandel zeigt heute noch folgendes Bild: In der Regel werden Produkte vom Detailhändler nicht direkt im Ausland beschafft, sondern über einen Alleinimporteur und Alleinvertreiber oder eine Importhandelsorganisation in der Schweiz ausgeliefert. Ausländische Hersteller beliefern die Schweiz über ihren Alleinvertreiber, sei es eine unabhängige, schweizerische Importhandelsfirma oder sei es eine Tochtergesellschaft des Konzerns, die als Vertriebsfiliale funktioniert und mit konzerninternen Verrechnungspreisen rechnet.

Die Usanz ist, dass die ausländischen Konzerne die Produkte bereits teurer in die Schweiz liefern als in andere europäische Länder. Nach dem Marketing-Lehrbuch wird dies als „Marktsegmentierung“ bezeichnet: Die Preise werden für jedes Absatzland so festgelegt und ausgereizt, was der dortige Markt und die Kaufkraft hergeben. Wenn kein anderer Lieferant im gleichen Land auftreten kann, wenn also Parallelimporte unmöglich sind, hat der Alleinvertreiber freie Hand bei der Preisfixierung. Genau das macht das Hochpreisland Schweiz aus.

Eine Studie der Swiss Retail Federation hat gezeigt, dass diese Vertikalbindungen den entscheidenden Ursachenfaktor für die Hochpreisinsel Schweiz darstellen: Wenn Detailhändler die Ware direkt im Ausland beziehen, betragen die Preisdifferenzen (ex factory-Preise) zwischen der Schweiz und den EU-Ländern bloss  plus/minus 5%. Wo der Import jedoch indirekt über einen Grossisten oder Alleinimporteur erfolgt, wächst das Preisdifferenzial auf sage und schreibe 30 bis 60 % Preiserhöhung für die Schweiz! 
  Wir führen diesen „Preis-Gap“ nicht auf die hohe Marge des Importeurs, sondern auf die erwähnte Preisdiskriminierung aufgrund der Marktsegmentierung zurück. 
Die WEKO wird ab 2005 in der Lage sein, vertikale Preis- und Lieferbindungen einzelfallweise zu sprengen, sofern nicht eben technische Handelshemmnisse oder Patente den Direktimport verunmöglichen. Das Verbot und die Strafbarmachung von vertikalen Liefer- und Preisbindungen mit dem neuen Artikel 5 Abs. 4 des Kartellgesetzes wird ermöglichen, wenigstens kasuistisch einzelne Hochpreissituationen anzugehen.
 Für eine flächendeckende und volkswirtschaftlich ins Gewicht fallende Korrektur der hohen Importpreise ist allerdings eine Veränderung der Importkultur und eine Beseitigung der regulatorischen Hindernisse (Ziff. 3) und der nationalen Patenterschöpfung (Ziff. 4) nötig.

In der vertikalen Preis- und Lieferbindung liegt also der Hauptfaktor der überhöhten Importpreise. Aldi und Lidl können ihn brechen, doch nur, wenn die nachfolgend dargestellten Mechanismen der Marktabschottung (Ziffer 3 und 4) nicht zum Spielen kommen.

Aldi, Lidl & Co. haben mehrheitlich eigene Sortimente. Aldi pflegt sogar eine breite Palette an eigenen Marken, die natürlich aus Deutschland importiert und über die schweizerischen Verteilzentren an die Verkaufsfilialen gehen. Hier hängt die Preisgestaltung davon ab, wie Aldi die konzerninternen Transaktionspreise (Verrechnungspreise) festlegen wird.

3. Regulatorische Hindernisse
Die Schweiz ist nicht Mitglied des EWR. Sie hat den Acquis Communautaire nicht übernommen. Im Laufe der Jahre sind Hunderte von spezifischen Normenabweichungen zwischen der Schweiz und den EU-Ländern entstanden. Als EWR-Mitglied hätte die Schweiz laufend den Rechtsbestand der EU (Acquis Communautaire) übernommen und die eignen regulatorischen Normen angepasst. 

Zwar besteht in der Schweiz ein Bundesgesetz über die Technischen Handelshemmnisse (THG), welches grundsätzlich und kasuistisch eine Anpassung und Harmonisierung schweizerischer Normen an jene der EU anstrebt. Seit rund 10 Jahren ist das THG bereits in Kraft, doch seine Wirksamkeit ist beschränkt geblieben. Das zuständige Bundesamt hatte über lange Zeit die Gemüter beruhigt, es seien heute nur noch kleine, verbleibende Restdifferenzen im Normenbereich übrig geblieben. Doch eine im Auftrag des EVD von der WEKO durchgeführte Erhebung bei 80 Importeuren hat gezeigt, dass die Zahl der regulatorisch bedingten Handelshemmnisse immens und völlig unüberschaubar ist. Dies betreffen unzählige unterschiedliche Normen bei Anschreibepflichten, Produkte-Deklarationsvorschriften, von der EU abweichende Homologisierungs- und Zertifizierungspraktiken bei Lebensmitteln, Baustoffen, Chemikalien, Haushaltgeräten. 
 Konkret sind Unterschiede im Bereich von Lebensmitteln (Deklarationsvorschriften), Inhaltsangaben, dreisprachige Verpackung, Vorschriften bei Kosmetika, Hygieneprodukten, Haushaltelektronik und Haushaltgeräten im Spiel. Es gibt keinen vollständigen Überblick über diese regulatorischen Normenabweichungen und vor allem keine über deren handelspolitischen Auswirkungen. Zahnpasta aus Deutschland darf wegen einer abweichenden Verpackungsvorschrift („zahnmedizinisch vorbeugend“) aufgrund der Gebrauchgegenständeverordnung nicht mehr eingeführt werden. „Kinder“-Milchschnitten oder „Philadelphia“-Streichkäse aus Deutschland scheitern beim Parallelimport an kleinen regulatorischen Differenzen in der Lebensmitteldeklaration.

Wir glauben, dass heute – von wenigen Ausnahmen abgesehen – das Schutzniveau in der EU (Konsumentenschutz, Umweltschutz) gleichwertig ist wie in der Schweiz, doch sind die Detailbestimmungen und Klassifizierungen nicht identisch, was den Zöllner dazu verleitet oder zwingt, Zusatzkontrollen zu verlangen oder gar den Import zu verweigern.

Es wird sich weisen, ob und wie Aldi und Lidl diese unterschiedlichen Normen und Vorschriften beim Produkteimport kostenfrei bewältigen können.

Allerdings ist im politischen Prozess die Diskussion über eine generelle Anerkennung der EU-Normen im Konsumgüterbereich und die Anwendung des Cassis de Dijon-Prinzips im Gange. Die Beseitigung der regulatorisch bedingten Importbehinderungen und Preisverteuerungen wäre über einige generell wirksame Zusatzartikel im THG möglich, sofern der politische Wille dazu besteht. Sogar eine einseitige Anerkennung der EU-Normen bei Importgütern wäre aus schweizerischer Sicht im volkswirtschaftlichen Interesse. Aus heutiger Sicht sind allerdings die Widerstände bestimmter Aemter und Alleinimporteure noch beträchtlich.

4. Nationale Patenterschöpfung verteuert Preise
Das Bundesgericht verstieg sich 1999 – übrigens mit einem knappen und intern umstrittenen 3 zu 2-Entscheid – mit dem sogenannten Kodak-Urteil zu einer folgenschweren, ordnungspolitischen Weichenstellung. Der Jumbo-Markt Zürich wurde verurteilt, die Kodak-Farbfilme nicht mehr in England einzukaufen, sondern nur noch über den schweizerischen Alleinimporteur für Kodakprodukte zu beziehen, weil bei diesem Film eine Komponente (die Deckfolie) neu patentiert worden war und unter Patentschutz stand. Dem Importeur wurden vom Bundesgericht die Alleinvertriebsrechte zugestanden, weil er als Inhaber der übertragenen Patentrechte die „überschiessende Rechtsmacht“ auf dem schweizerischen Markt, also das Vertriebsmonopol, zugesprochen erhielt. Die Patentrechtler sprechen von nationaler Patenerschöpfung. Das Bundesgericht füllte mit seinem Entscheid für eine nationale Patenterschöpfung zwar eine Gesetzeslücke, die nun allerdings im Gegensatz zum Markenrecht (Fall „Channel“) und zum Urheberrecht (Fall „Nintendo“) steht, bei welchen die Praxis der internationalen Erschöpfung gilt. Innerhalb der EU gilt dem gegenüber eine regional-europäische Patenterschöpfung, welche den freien Handel patentierter Produkte innerhalb der EU zulässt.

Die Schweiz erhielt durch dieses Bundesgerichtsurteil als kleiner, überblickbarer Markt eine zusätzliche Marktabschottung bei patentierten Importprodukten verpasst, deren ökonomischen Konsequenzen noch nicht absehbar sind. Nicht nur bei Medikamenten, sondern auch bei zahlreichen Haushalt-, Konsum- und Investitionsgütern sind einzelne Komponenten patentiert, was stets ein Alleinimportrecht für den Schweizer Markt konstituiert.

Ein Grossverteiler kann Scott-Fahrräder nicht parallel und direkt aus dem Ausland importieren, weil eine einzige Komponente, der Wechsel, neu patentiert ist. Oder er kann Hi-Fi-Geräte von Sony nicht direkt aus dem Ausland beziehen, weil eine eingebaute elektronische Komponente dem Patentschutz untersteht. Ähnlich werden Parallelimporte verhindert bei Baumaterialien, Reisegepäck, Rasier- und Kosmetikartikeln, verarbeiteten Lebensmitteln (Meldungen von Grossverteilern). 
Wie weit Aldi und Lidl von der nationalen Patenterschöpfung betroffen sein werden, können wir nicht abschätzen. Wenn sie aber zum Beispiel eine Verkaufsaktion mit Kaffeemaschinen durchführen wollen, deren einzelne Komponente patentiert ist, werden sie Schwierigkeiten beim Import in die Schweiz erhalten, die sie mit dem (deutschen) Patentinhaber mittels Zusatzvertrag oder durch eine Abgeltung auf Provisionsbasis erst beseitigen müssen. Für das Preisgefüge bei Importgütern in der Schweiz ist die nationale Patenterschöpfung auf jeden Fall ein preistreibender Faktor. Mit der Patentgesetz-Revision 2005, die an sich die Frage der Patentierung von Biotechnologie zum Ziel hat, steht nun auch zur Debatte, ob die nationale Patenterschöpfung generell im Gesetz verankert werden soll. Im Vernehmlassungs-Entwurf zum PatG hat der Bundesrat jedenfalls mit einem neuen Artikel 9b eine solche vorgeschlagen. 
5. Sonderregulierung für Medikamente

Schliesslich müsste man auch über die Sonderfaktoren bei den Arzneimitteln sprechen. Aldi, Lidl und die Discounter sind – allenfalls mit wenigen Ausnahmen bei Drogeriewaren – nicht selber betroffen, aber bezüglich des Preisniveaus in der Schweiz stellt der Arzneimittelmarkt mit über 5 Milliarden Franken Absatzvolumen eine beträchtliche Preistreiberwirkung dar. 70 % der Medikamente werden importiert. 

Die Zulassungspraxis für Arzneimittel wirkt sich in der konkreten Ausgestaltung und der Wirtschaftswirklichkeit geradezu prohibitiv für die Importe aus. Die patentierten Medikamente können wegen der nationalen Patenterschöpfung nicht im Ausland, sondern nur über den Alleinvertreiber in der Schweiz bezogen – und meist teurer bezogen - werden. Für die Medikamente mit abgelaufenem Patentschutz hatte der Gesetzgeber an sich eine sogenannt erleichterte Zulassung vorgesehen, welche auch Parallelimporte einschliessen müsste (Heilmittelgesetz Art. 14 Abs. 2). Bis dato sind allerdings praktisch keine Parallelimporte möglich gewesen. Nicht einmal ausgebildete Medizinalpersonen, etwa Spitalapotheker, Ärzte, Spitäler, Gesundheitsinstitutionen, können dieses dichte Netz regulatorischer Hürden, die in sage und schreibe 20 Verordnungen zum Heilmittelgesetz festgeschrieben sind, überwinden.

Medikamentenpreise sind administrierte Preise, das heisst, sie werden behördlich festgelegt. Nicht nur die Medikamentenzulassung, sondern auch die Preisfestsetzung, muss bei der Analyse der Hochpreispolitik einbezogen werden. Im Durchschnitt sind die Medikamentenpreise ex factory heute rund 20 % über jenen Deutschlands.
 Allerdings hat die neuere Preisfestsetzungspraxis diese Differenzen bei neu zugelassenen Medikamenten in letzter Zeit (seit 2003) stark reduzieren lassen.

Fazit: Hochpreisinsel Schweiz verschwindet nicht mit Aldi und Lidl
Wir haben hier fünf wirksame Preishochhaltungsmechanismen in der Schweiz beschrieben, welche auch durch das Auftauchen von Aldi, Lidl & Co. in der schweizerischen Detailhandelsszene keinesfalls beseitigt werden. Sie werden (und müssen) durch regulatorische Reformen verschwinden, wobei wohl das gestiegene Preisbewusstsein in der Bevölkerung eine unterstützende und beschleunigte Wirkung entfalten kann.

Bei diesen regulatorischen Reformen zur Korrektur der Hochpreisinsel denken wir an folgende Massnahmen im Inland: 

· Durchgehende und generelle Angleichung der technischen und konsumentenbezogenen Normen an jene der EU, mit einseitiger Anwendung des Cassis de Dijon-Prinzips durch die Schweiz in allen nichtharmonisierten und nichthomologisierten Produktekategorien  (wobei definierte Ausnahmeregelungen durchaus möglich sind);

· Regional-europäische Patenterschöpfung, mindestens für alle Produkte, die nicht im Bereich der administrierten Preise (Medikamente) liegen;

· Parallelimport von Medikamenten aus dem Ausland durch Medizinalpersonen, mindestens aller Arzneimittel mit abgelaufenem Patentschutz; Mittelfristig auch eine Anerkennung der europäischen Medikamentenzulassung;

· Für Agrarprodukte und Futtermittel wird die nächste WTO-Verhandlungsrunde (Doha-Runde) wohl weitere Zollsenkungsschritte bringen, was natürlich die Preisangleichung an das europäische Agrarpreisniveau fördert

Wie reagiert die Kundschaft?

Wir haben die Mechanismen und Rahmenbedingungen der schweizerischen Marktordnung beschrieben, welche die Hochpreispolitik in der Schweiz konstituieren, und wir haben darauf die möglichen Reformen und Korrekturmechanismen skizziert. Doch diese Mechanismen haben wir ohne Rücksicht auf die Verhaltensweisen der Konsumentenschaft beschrieben. Wie werden die Konsumentinnen und Konsumenten auf die Präsenz der Hard-Discounter reagieren? Werden sie den deutschen Discountern in grossen Scharen mit ihren Autos und grossen Einkaufswagen zuströmen und von den Preisbrecherstrategien tatsächlich Gebrauch machen?

Wir verfügen nicht über gesicherte Umfrageresultate oder empirische Verhaltensmuster der schweizerischen Konsumenten. Wir wagen es, intuitiv drei Verhaltenshypothesen über die schweizerische Kundschaft aufzustellen:

· Das Preisverhalten: Das Preisbewusstsein und Preisverhalten der Schweizer wird sich weiter differenzieren: Ein Teil der Konsumentenschaft wird positiv auf Tiefpreissignale reagieren. Sie werden die zusätzlichen Fahrzeiten und den Zeitaufwand für den Besuch für Hard-Discountern auf sich nehmen, auch wenn dort „nur“ 700 Produkte angeboten werden und Spezialartikel mit grösserem Zeitaufwand anderswo beschafft werden müssen. Andere Konsumenten werden jedoch stärker auch Hochpreis- und Luxusprodukte nachfragen. Luxus-, Design- und Markenprodukte gelten als „chic“ und werden zu Prestigesymbolen einer bestimmten Konsumentenklasse. Mittelmässige, mittelpreisige Produkte, traditionelle Markenartikel ohne Design und Innovation werden zwischen den Preisextremen am ehesten aus dem Markt gedrängt werden.

· Sozial-Image: Aldi und Lidl gelten nicht nur als erwünschte Preisbrecher, sondern in einem Teilspektrum der Bevölkerung auch als „Lohndrücker“, selbst wenn der plausible Zusammenhang „tiefer Preis = tiefer Lohn“ nicht direkt zutrifft. Es ist durchaus möglich, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen die Newcomer schon bevor sie ankommen imagemässig stark unter Druck setzen und beschädigen können. Erste Anzeichen zeigen sich durch ängstliche parlamentarische Vorstösse aus dem Gewerkschaftslager gegen das befürchtete „Lohndumping“. Den Discountern ist deshalb zu raten, in Sachen Personalfragen ihr Goodwill-Potenzial richtig einzuschätzen, zu Gesamtarbeitsverträgen Hand zu bieten und auch Lehrstellen anzubieten. Der Schaden eines Verzichts auf die GAV-Strategie könnte grösser sein als der unmittelbare buchhalterische Nutzen.

· Gesundheitsbewusstsein: Das Konsummuster der Schweizerinnen und Schweizer ist (schwindend zwar, aber immer noch) stark durch ein Qualitäts- und Gesundheitsbewusstsein geprägt. Viele Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten schätzen zwar billigere Produkte, doch bei Nahrungsmitteln, Frischprodukten und saisongerechten Agrarerzeugnissen zeigen sie eine hohe Sensibilität und Zahlbereitschaft. Es gilt heute fast als anstössig, zum Beispiel Billig-Eier aus ausländischer Batteriehaltung zu kaufen oder  solche den Gästen vorzusetzen. Wenn das Image der Hard-Discounter auf eine „Kalorienbolzerei“ hinaus läuft und diese mit der Übergewichtigkeit in der Bevölkerung in Verbindung gebracht wird, werden sie es als Tiefstpreis-Anbieter schwer haben. Höhere Gesundheitskosten durch Übergewicht (sie werden auf 3 – 4 Milliarden Franken jährlich geschätzt) gelten als externe Kosten des falschen Ernährungs- und Einkaufsverhaltens. Wer als Nahrungsmittel-Anbieter imagemässig mit dem zahlenmässig wachsenden „Hundert-Kilo-Verein“ in der Bevölkerung in Verbindung gebracht wird, könnte bald an Grenzen der Akzeptanz und des Absatzwachstums stossen.

Rudolf Strahm
(siehe Schaubild im Anhang, irgendwo einfügen)
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